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Berlin, den 21.12.2018 

An die 
Innenministerien und Senatsverwaltungen für Inneres der Länder 

- Nur per E-Mail - 

Betr.: Aufnahme von Schutzbedürftigen aus der Türkei in Umsetzung der EU- 
Türkei Erklärung vom 18. März 2016 
hier: Begleitschreiben zur Aufnahmeanordnung des BMI gemäß § 23 Abs. 

2 AufenthG vom 21.12.2018 

In Ergänzung zur Anordnung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat 

gemäß § 23 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz zur Aufnahme von Schutzbedürftigen aus der 

Türkei in Umsetzung der EU - Türkei Erklärung vom 18. März 2016 vom 21.12.2018 

(Anlage) gebe ich die folgenden Hinweise zur Sicherstellung eines bundeseinheitlichen 

Verfahrens. Ich bitte Sie, die Aufnahmeanordnung und diese Hinweise weiteren fachlich 

betroffenen Ministerien Ihres Landes weiterzuleiten. 

1. Einreise nach Deutschland, Passpflicht und Dokumente 

Die Flüchtlinge sind berechtigt, mit der durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) erteilten Aufnahmezusage und einem gültigen und anerkann- 

ten Reisepass nach Deutschland einzureisen. Ist der vorgelegte Reisepass nicht 
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anerkannt oder gültig, die Identität des Flüchtlings aber durch andere Dokumente 

(z.B. Identitätskarte, Staatsangehörigkeitsnachweis, Geburtsurkunde) unter Be- 

rücksichtigung einer plausiblen Dokumentenlegende nachgewiesen, wird eine 

Ausnahme von der Passpflicht durch das BAMF nach § 3 Abs. 2 AufenthG zuge- 

lassen. Kann der Flüchtling keinen Reisepass vorlegen, seine Identität aber an- 

derweitig nachweisen, kann ein Reiseausweis für Ausländer nach §§ 5, 7 Auf- 

enthV durch die jeweils zuständige Botschaft bzw, Generalkonsulate in der Tür- 

kei ausgestellt werden, sofern nachweislich kein anderes der Identifizierung die- 

nendes Passersatzdokument erlangt werden kann. In diesen Fällen ist in der im 

Reiseausweis enthaltenen Rubrik, auf welchen Unterlagen der Reiseausweis 

ausgestellt wird, der Vermerk anzubringen, dass die Personalien auf eigenen 

Angaben des Schutzbedürftigen beruhen. Bei Antragstellern aus den vom soge- 

nannten Islamischen Staat kontrollierten Gebieten Syriens, des Irak und Libyens 

wird um besonders sorgfältige Prüfung gebeten (BMI-Schreiben vom 29.10.2016 

(M 2 - 20105/38#2). 

Die Aufnahmezusage und die Ausnahme von der Passpflicht sind ab Bekannt- 

gabe sechs Monate gültig und erlöschen, wenn in diesem Zeitraum die Einreise 

nach Deutschland nicht erfolgt ist. Der Reiseausweis für Ausländer darf von der 

Botschaft grundsätzlich nur für eine Gültigkeitsdauer von höchstens drei Mona- 

ten ausgestellt werden, § 8 Abs. 2 Satz 1 AufenthV. 

Nach Ablauf der Gültigkeit eines Reiseausweises für Ausländer oder einer Aus- 

nahme von der Passpflicht sollte bei der Prüfung der Zumutbarkeitsregelungen 

des § 5 Abs. 1 und 2 AufenthV die Tatsache Berücksichtigung finden, dass den 

aufgenommenen Personen zur Wahrung besonderer politischer Interessen der 

Bundesrepublik Deutschland nach § 23 Abs. 2 AufenthG eine Aufnahmezusage 

erteilt worden ist. 

2. Familiennachzug 

Entsprechend des in Ziffer 2.a. der Aufnahmeanordnung enthaltenen Auswahlkri- 

teriums „Wahrung der Einheit der Familie“ wird versucht, Familien nur gemein- 

sam aufzunehmen und insbesondere das Zurückbleiben von Ehegatten und Kin- 

dern in der Region zu vermeiden. 

Sollte dies in Einzelfällen nicht möglich sein, gelten für den Familiennachzug die 

allgemeinen Regelungen der §§ 27 ff. AufenthG. Zu beachten sind danach 

grundsätzlich auch die Regelerteilungsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 1 Auf- 

enthG. Bei der Beurteilung, ob im Einzelfall ein Abweichen von einem Regelertei- 
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lungsgrund (vgl. AW zum AufenthG, Nr. 5.0.2) für Familienangehörige in Be- 

tracht kommt, sollte die Tatsache Berücksichtigung finden, dass der stammbe- 

rechtigte Familienangehörige aufgrund seiner besonderen Schutzbedürftigkeit 

gemäß § 23 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz aufgenommen wurde. Beim Ehegatten- 

nachzug aus Syrien wird derzeit aufgrund der Situation in Syrien auf das Erfor- 

dernis, einfache deutsche Sprachkenntnisse nachzuweisen, verzichtet. 

3. Kostentragung 

Das Bundesministerium des Innern trägt die Kosten für die Durchführung des 

Aufnahmeverfahrens und für den Transport der Flüchtlinge nach Deutschland. 

Diese Zusage umfasst auch die notwendige medizinische Versorgung (entspre- 

chend § 4 Abs. 1 AsylbLG) der Flüchtlinge bis zur Ankunft in den Zielkommunen. 

BMI ist auch bereit, die Kosten für eine zweiwöchige Erstaufnahme einschließlich 

medizinischer Erstversorgung der Flüchtlinge in der jeweiligen Landesaufnah- 

mebehörde und für den Transport der Flüchtlinge zum jeweiligen Standort der 

Landesaufnahmebehörde zu tragen, sofern diese Erstaufnahme erfolgt. Nach 

Ablauf des zweiwöchigen Zeitraums geht die Kostentragungspflicht auf die Län- 

der über. 

Soweit keine zweiwöchige Erstaufnahme in einer Landesaufnahmebehörde oder 

einer anderen geeigneten Einrichtung durch den Bund sichergestellt werden 

kann, werden die Mittel aus dem EU-Fonds (AMIF) im Verhältnis 20 : 80 (Bund : 

Länder) verteilt, im Fall der zweiwöchigen Erstaufnahme erfolgt die Verteilung im 

Verhältnis 30 :70 (Bund : Länder). 

4. Gesundheitsuntersuchung 

Im Auftrag des BAMF führt IOM in der Türkei durch medizinisches Fachpersonal 

medizinische Untersuchungen durch. Die Daten werden über die Plattform 

„ALWIS“ dem jeweiligen Ziel-Bundesland als sichere Downloads zur Verfügung 

gestellt. 

Diese Untersuchungen beinhalten: 
• Röntgen-Aufnahme der Lunge (für Personen über 11 Jahre) 
• HIV-Screening-Test (für Personen über 15 Jahre) 
• Hepatitis-B-Test (für Personen über 15 Jahre) 
• Hepatitis-C-Test (für Personen über 15 Jahre) 
• Syphilis-Screening-Test (für Personen über 15 Jahre) 
• Polioimpfung, es sei denn, sie ist kontraindiziert oder in den bereitgestellten 

Impfkarten enthalten 
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• ggf. Behandlung gegen Darmparasiten 
• visuelle Kontrolle hinsichtlich Varizellen 
• visuelle Überprüfung anderer Hautinfektionen einschließlich Krätze 
• körperliche Untersuchung / Temperaturmessung / Symptom-Screening hin- 

sichtlich anderer übertragbarer Krankheiten (z. B. Masern, Mumps, Röteln, Te- 
tantus, Scharlach, Keuchhusten, Hepatitis A) 

Personen, die nicht reisefähig sind oder bei denen Anzeichen für eine anste- 

ckende Krankheit vorliegen, reisen nicht bzw. erst dann aus, nachdem festge- 

stellt wurde, dass eine Erkrankung nicht mehr ansteckend ist. 

Am Tag vor der Ausreise findet zudem ein sog. Pre-Embarkation-Check/Fit-For- 
Travel-Check statt. 

Im Auftrag 

Dr. Forschbach 


